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Zur Geld- und Kreditnot im Gewerbe
und Handwerk.*

Nachdruck verboten.

Die bisherig-e Entwicklung des Oeldmarktes hat ge
zeigt, wie schwer es ist, für den gewerblichen Mittel
stand Gelder zu allgemessenen Zinsen zu verschaffen,
vornehmlich wohl deshalb, weil die meisten Kapitalien
sich bei den größeren Banken konzentrieren und diese
ihre Gelder wiederum lieber in grÖßeren Unternehmun
gen anlegen. Zu. deich damit muR man aber auch als
zutreffend anerkennen, daß der gewerbliche Mittelstand
dieser Entwicklung gegenüber sich etwas zu untätig
verhalten hat, vereinzelt sogar die groRen Hanken mit
seinem Gelde unterstützte. Demgegenüber muß eine
noch weitere Verbreitung der gewerblichen Kredit-Ge
nosscnschaften bzw. ein reger Anschluß des Mittel
standes an diese bestehenden Einrichtungen zum Ziele
gemacht werden.

Dabei wären zu erörtern die Einrichtungen der ge
werblichen ,Kredit-Genossenschaften rnit Sparbetrieb ;
Risiko, Verwaltung und Leitung einer Genossenschaft
würde durch die Annahme von Spargeldern kaum be
sonders erschwert; je mehr Gelegenheit gegeben ist,
Spargelder verzinslich anzulegen, desto mehr wÜrde gc
spart werden, und die Genossenschaft könnte sich da
durch Betriebsmittel bcschaffen. Andererseits bestehen
durchaus noch nicht an allen Plätzen, an denen Kredit
Genossenschaiten vorhanden sind oder gegrÜndet wer
den könnten, auch schon Sparkassen. t'crner ließe sich
an manchen Plätzen der Vertrieb von SparmarkeIl
durch eine Genossenschaft praktischer bc\verkstelligen
als durch die Spmkasse. Vie!e kleinere Beträge machcn
schließlich auch einen großen Bctrag aus. Ebenso dürfte
sich fÜr Einla5(en auf kÜrzere Zeit ans manchedei Grün
den die Kredit-Genossenschaft besser empfehlen als die
Sparkasse.

Was nun die vielf<.lch angeregte Dienstbarmachung
der Sparkassen für den Personal-Kredit des Mittel
standes betrifft, so dÜrfte diese Frage doch etwas
schwieriger zu lÖsen sein. Erstens werden durchaus
nicht alle Kassierer und Sparkassenverwaltungen so
kaufmännisch durchgebildet sein, 11m mit Wechseln um
gehen zu können. Dann kommt es darauf an: Wem
sollen sie gegen Wechsel Geld geben? Dem einzelnen
Oe1dsucher aus dem Mittelstande oder einer Genossen
schaft oder einem Genossenschaftsverhande bzw. einer
Zentral-Genossensclmftskasse? Und welches mündel
sichere Institut soll die Unterschrift auf den WechseJ
setzen?

Zweitens kommt aber auch in Beb'acht, daß unsere
Sparkassen kaum viel Mittel Übrig haben werden, da
dieselben hauptsächlich dem Hypothekarkredit des
Mittelstandes dienen. Bcsonders die Sparkassen in der
Provinz werden ihre Gelder fast durchweg bei Land
wirten und Gewerbetreibenden gegen Hypothek an
gelegt haben IInd werden so schon vieJfach den Inter
essen des gewerblichen Mittelstandes nützen. Die Be
friedigung des Pel"sonalkrcdits soltte ansschließlich den
Kredit-Genossenschaften verbleiben, weH sIe fiir diesen
Geschäftszweig viel besser eingerichtet sind.

Und was die vermehrten Mittel bzw. das fehlen
von Bargeld anbelangt, so wird der gewerbliche .Mittel
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stand nur dafür zu sorgen haben, daß auf Grund des
719 der R.eichsversicherwlgsordnung den Genossen
schaftskassen einige Mil1ioncn aus den R.cscrvefonds der
Berufsgenossenschaften zur V crfügnng gestcnt werden.
Bekanntlich sind die Berufsgenossenschaften gesetzlich
verpflichtet, einen Reservefonds zu bilden. Bei allen
deutschen Berufsgenossenschaften insgcsamt hat dieser
Fonds nach dem Stande des letztcn Jahres die Höhe von
nahezu 308 Millionen Mark erreicht, wovon allein auf
die für das Baugewerbe hauptsächlich in Frage kom
menden Baugewerks-BerufsgenossenschaTten ungefähr
43 Millionen Mark treUen: :Es ergibt sich doch von
selbst, daß, im Anschlusse an die VerpflichtlJll)1: einer
so1chen Anjage, die Fra.ge auftanchen kann, in weld;er
Weise das sich aJJmählich angesammelte Vermögen
wiederum für die aus den tlandwerks- und Gewerbe
treibenden sich zusammensetzenden Oenossensehafts
mitglieder nutzbar gemacht werden soll. übcr die An
lcgnng der Gelder der Reservefonds bestehen ausführ
liche Bestimmungen; die Rcichs-Vcrsicherungsordnl1ng
hat nunmehr besondere Gesichtspunkte nahegeriickt, aut
weJche die Genossenschaftsmitglieder selbst ihr Augen
merk richten mÜssen und sich dabei die Frage vorlegen
sollen, in welcher Weise die Oelder der Genossenschaft
vielleicht für gewisse Zwecke ihrer eigenen organisa
torischen Bestimmungen verwendet werden könnten.
Denn es ist ja auch ihr eigcncs Gcld, das da vorhanden
ist, und sie dÜrften daher wohl das erste Anrecht darauf
besitzen, berÜcksichtigt zu werden, WC!1n mit den
Summcn etwas anderes geschehen soll, als daß sie in
Wertpapierer. angelegt werden und Zinsen eintragen.

In der Tat hat darm auch dic Reichs-Versichernngs
ordnung die Möglichkeit des Restchens solcher
Wünsche ins Auge gcfaßt lInd hat in ihrem Abschnitte
hber die Vermögens verwaltung der Berufsgenossen
schaften den   719 geschaffen, welcher unter anderem
besagt, daß die Anlage eines Teiles des Vermögens für
Unternehmungen zuJässig sei, welche erstens entweder
ausschließlich oder überwiegend den Versicherungs
pflichtigen zugute kommen oder zweitens, soweit sie
den genossenschaftlichen Personalkredit der MitgJieder
der Berufsgenosscnsch8ften fördern sollen.

Die Veranlassung und den Zweck dieser Vorschrift
ergibt die besondere Begründung- zum dritten Buehe
der R.eichs- Versicherungsorduung bei den    718 bis 721.
Hiernach soll die Vorschrift vor allem Kreditinstituten,
wie der preußischen Zentrai-Genossenschaftskasse und
ähnlichen Kassen, zUgute: kommen, soweit sie, wie ja der
angeführte Satz des   719 lautet, die Fördernn); des ge
nossenschaftlichen Personalkredits von Mitgliedern der
Berufsgenossenschaften bezwC'cken. Einen mittelbaren
Nutzen sollen daraus vor allem Handwerker, kleiBe
Landwirte und andere kleine Unternehmer ziehen. Eben
den Wünschen dieser Pers.onell \"\ urde durch die nene
Vorschrift entsprochen. über die llotwendige Sicherung
solcher Vermögensanlagen hat das Reichs-Versiche
rungsamt (das Lande.s-Ver icherungsamt), das die Ge
nehmigung zu erteilen hat (  719. Abs. 2,   724 RVO,),
zn \\rachen. Das Reichs-\'ersicl1erllngsamt hat ferner
einheitlich für das R.eich Über die Anlegung des Oe
nossenschaitsyermügeI1$ in der bezeichneten Art nähere
Bcstimmun>Z"en zn erlassen.

Der Sf:1i1 (md die Bedeutung der eben erörterten
gesetzlichen 13estillllUung-en wird erst voll zur Geltung
kOJ11m l1. 'wem1 man berücksichtigt, daß alle die großen
Kapitatien, die durch den R,eservefonds angelegt worden
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sind, bisher dem selbständigen Handwerker fast in gar
keiner Weise zugute gekommen sind, sondern nahezu
ausschließlich den großen finanzinstituten nÜtzten. Vom
volkswirtschaftJichen Standpunkte aus ist es tief be
daucrlich, daß durch den Rescrveionds .Millionen von
Mark in Wertpapieren oder sonst gering verzinslich an
gelegt worden sind. Und dieselben Gewerbetreibenden
miissen für das Geld, daß sie für den Betrieb ihres Ge
schäftes brauchen, oft mehr als das Doppelte und Drei
fache an Zinsen bezahlen. Welch großen Segen ver
spricht hier die überweisung von Geldern an die Zen
tralkassen der Handwerker, die einerseits den Berufs
genossenschaften miudcstcl1S den gleichen Zins tragen
werden, andererseits aber bei dem teuren Cieldstande
für das ganze Gewerbe von al!crgrößtem Vorteile sind?

In kluger Weise hat der Gesetzg-eber vermieden,
dem einzelnen das Recht bei einer Berufsgenosselfschaft
einzuräumen, denn die etwaigen Verluste mÜßte doch
wiederum die Gesamtheit der Mitglieder decken; wenn
aber eine Zentr:J!-Genossenschaftskasse zum landesüb
l chen Zinsfuß Gelder erhält, so ist dabei kaum eine Ge
fahr. Vor allem muß die Gefahr ausscheiden, daß etwa
die versicherten Arbeiter zu kurz kommen könnten, und
zwar auf jeden Fa!!, weH die gesetzlichen Beiträge von
den Berufsgenossenschaften, die jn ihrer Gesamtheit
wiederum die Unternehmer und Iiandwerker verkör
pern, immer aufgebracht werden müssen. .Es kann
nUn vorkommen, und es wird sogar öfter vorkommen,
daß ein Gewerbetreibender, der einer Kreditgenossen
schaft angehdrt, Verluste erleidet, aber damit ist die
Genossenschaft noch nicht benachteiligt, der er angehört.

.Es kann auch vorkommcn, daß eine Kreditgenossen
schaft bei Zahlungsunfähigkeit eines Mitgliedes vielleicht
Gcldcr verliert, aber damit ist die Zentralkasse noch
nicht geschiidigt. Es kann aber auch unter Umständen
eine Schädigung der Zentra!kasse vorkommen. Damit
ist aber die ZentraJkasse noch lange nicht gefiihrdet, da
auch bei ihr ein r eservefonds besteht, und da auch die
Geschäftsanteile und die Haftsummen der Mitglieder
Genossenschaften vorhanden sind. Es ist gen au so
sicher wie bei irgendeinem ßankinstitut. Die Erfahrun
gen mit der preußischen Zentral-Qenossenschaftskasse,
welche nun schon fast 15 Jahre besteht, bestätigen die3
doch. Und wenn wirklich Kinderkrankheiten vor
gekommen sein sa1lten, so sind doch jetzt diese Zentral
kassen durch da , was sie bis jetzt erfahren haben, in
der Lage, derartigen Schädigungen von vornherein vor
zubeugen. Bedenken schwerwiegender Natur können
also die Berufsgenossenschaften gegen die Hingabe
einiger großer Summen allS ihrem Reservcfonds nicht
erheben.

Und wenn es sich die maßgebenden Körpcrschaft":l1
des Handwerks recht angelegen sein lassen, werden sie
auf diesem Wege erfrculichc fortscbritte für ihre In
teressen erzielen; sie mögen immer nur das eine große
Anrecht gut berücksichtigen und zur vollen Geltung
bringen, daß ja das Iiandwerk es selbst ist, das die
großen wirtschaftlichen Opfer und Beiträge zu den Re
servefonds gebracht hat. Der Sinn und die Bedeutung
der kaiserlichen Botschaft, mit der die Unfaltversiche
rung den Arbeitern Gutes und SegensvolJes verhieß,
kann dadurch wiederum nur gewinnen, denn Friede und
Eintracht, welche als Endziel der kaiserlichen Botschaft
vorschwebten, kann nur bestehen bei einem starken,
wirtschafts fähigen lind geldlich gesunden tIandwerk!

IJ===IJ

Sl1lngajol als Terpentinersatz.
Die seit einigen Jahren hohcn Preise für Terpentin

öl veranlaßten das Suchen nach einem geeigneten Er
satz: Die verschiedensten Rohstoffe mit annähernd Jen
Eig-enschaften des Terpentinöls wurden versucht und
hällfi  ,genug sich recht unliebsam bemerkbar machende
Neuheiten auf den Markt gebracht.

Welchen Zweck hat eigentlich das Terpentinöl in
den farben? Die meisten Erklärungen sagen, daß es
ds Lösungs- lind Verdünnungsmitte! unentbehrlich ist,
und so schon gegen 400 Jahre angewendet wird. Als
weitere Eigenschaft käme in Betracht, daß es sich mit
dem Firnis innig verbindet. Diese Forderung wird je
doch nicht allgemein gestellt, sondern vielmehr häufig
verlangt, das lösende und verdünnende Zusatzmittel solle
sich gar nicht vermischen, sondern nUf die eine tiaupt
eigensl:haft haben und dann restlos verflüchten. Sieht
man sich nun nach anderen Stoffen mit diescn Eigen
schaften um dann kommt man ohne weiteres auf die Erd
6le Petrole m und Benzin. So ist denn nicht zu ver
wundern. daß aus diesen zunächst Terpentinersatz;ö!e
hergestel1t wurden, nachdem das Terpentinöl im Preise
von 48,00 auf 120,00 dll pro kg gestiegen war. Jedoch
konnten wirklich brauchbare Ergebnisse nicht erzielt
werden da der scharfe Geruch und der fettgehalt die
Anwendung fast unmöglich machte. So entstand auch
bald eine gewisse Abneigung gegen alle Terpentinersatz
öle. Inzwischen ist es den Sangaiolwerken gelungen,
aus Erdöl ein Erzeugnis zu bereiten. das, ohne die er
wähnten Nachteile, die vorerwiihnten Beding-ungen er
Hillt. Der Rohstoff ist ein asiatisches Erdöl. das aus'
Borneo eingeführt und von den Sangajol\verken in
WiJhelmsburg a. EIbe und DÜsseldorf-Reishotz ver
arbeitet wird. Nach den Untersuchungen des tIelTl1
Professor M21x Bottler in WilrzburK ist Sangajol eine
wasserhelle. leicht bewegliche FlÜssigkeit, welche einen
nicht unangenehmen Geruch besltzt, der mit dem Trock
nen verschwindet; weiter wird g-esagt, es ents[J1"icht im
aligemeincn den Anforderungen, die man ge!{cnwärtig
an ClOen Ersatz für Terpentinöl stellen kÖnne; ferner sei
es den VerIlnderul1gen. wie sie Terpentinöl beim Lagern
in halbgefül!ten Gefäßcn erlejdet, nicht unterworfen lind
besitze aus diesem Gnmde auch nicht die .t:igenschaft,
trÜbe Lacke zu liefern, worauf auch schon von Herrn
Prqfessor Eibncr, MÜnchen, hingewiesen wurde. Bc
sonders wertvoll ist die Lösungsfähigkeit fÜr Harze.
Durch Iierrn Professor Bottler an?:estelJte Versuche
zeig-ten, daß Sangajol für J1atiirlich  J-Iarze und Harz
crzeu.v;nisse (Sikkative) ein Lösungsvermögen besitzt,
daH in der Lackfabrikatiol1 gegenüber dem amerikani
schen Terpentinöl sich keine Unterschiede bemerkbar
machen. Dcr Chemiker Andes erklärt. daß die mit San
gajo! hergestellten Lacke schneller erhärten als die mit
Terpentinöl oder mit Kienöl vermischten. und Professor
Eibuer stellt fest. daß Sangajol keine nachteilige Wir
kung auf die Trockendauer der damit erzeugten Lacke
gegeniiber den Terpentinöllacken mit gleichem Gehalt an
LösulIgslnittel äußert.

Aus diesen wissenschaftlichen Gutachten ""re aus
den Erfahrungen der Praxis geht jedenfalls hervor, <taß
im Sangajo] ein vollwertiger Ersatz fÜr Terpentinöl ge
funde!"! ist, dessen Anwendung der Architekt seinem
ßauherrn gegenüber ruhig verantworten kann.

\Nenn auch jetzt das Terpentinöl im Preise wiedej.
heruntergegangen ist, besteht doch noch immer ein
Preis unterschied von etwa 33 Prozent. Eine weitere
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t:rsparnis wird noch insofern gegeben, als die Sangajot
\verkc empfehlen, zum VerdÜnnen der Lacke etwas
weniger Sangajol zu verwenden, als man gewöhnlich
Terpentinöl bcnutzt; das VerhältßJs 1st etwa 4 : 5 J /2.

C ===== [)

Verschiedenes.
Baugescbicbtlicbes.

Die lIo1zkirche allS Kandrzin auf der Jahrhundert
ausstellung in Breslau. Die Holzkirche in Kandrzin,
eines der interessantesten Baudenkmäler Oberschlesiens,
wird demnächst abgebrochen und in Breslau dem Dorf
friedhof der Jahrhundertausstellung 1913 eingefügt.
Nach Beendigung der Ausstellung soll das Kirchlein
dann im Scheitniger Park zu Breslau eine würdige
Stätte finden. An der bisherigen Stelle, unmittelbar an
den Schienensträngen des ßahnhofes Kandrzin, konnte
die Iiolzkirche wegen feuersgefahr nicht mehr länger
verbleiben, da sie wegen des dichten Verkehrs mit Lo
komotiven durch Funkenauswurf allzusehr gefährdet
war und selbst eine Gefahr für die benachbarte Gas
anstalt wurde. Tatsächlich hat die Kirche, die sich
immer mehr als ein Hindernis für den Eisenbahuverkehr
erwies, wiederholt gebrannt, das letztemal im' vergan
genen Sommer, wobei ein Teil des Daches zcn.tört
wurde. Die Überweisung des Kirchleins für die Jahr
hundertausstelJung stellt demnach eine günstige Lösung
der Erhaltungsfrage des alten Baudenkmals dar. Das
lunre der Kirche soll im Wettbewerb von Schülern der
Breslaucr Kunstakademie neu gestaltet werden. Zur
Unterhaltung der Kirche hat sich der Magistrat der
Stadt Breslau verpflichtet.

Verbands , Vereins- usw..Aogelegenheiten.
Verband vereinigter Baurnaterialienhändler Deutsch

lands. Der Verband hält seine diesjährige Oeneralver
samm]ung vom 9. bis 11. Juni in Leipzig ab.

Verdingungswesena
Die preußischen Handwerkskammern und das Ver

dingungswcsen. Am o. März fand in Berlin eine Kon
ferenz der preußischen HandwerkskammcI11 strItt, die
sich in der Hauptsache mit der Errichtung von Ver
dingung-siimtern befaßtc. Es wurde jeder Kammer zur
Aufgabe gemacht, mit möglichster Beschleunigung ein
eigenes Verdingungsamt einzurichten. Die Verdingllugs
ämter soHen folgende Aufgaben haben: 1. Die Be
schaffung sämtlicher das liandwerk ihres ßezirks atl
gehenden öffentlichen Ausschreibungen ncbst Unter
lagen. 2. Die ErmitteJullg des Selbstkostcnpreises der
bei obigen Ausschreibungen vorkommenden handwerks
mäßigen Arbeiten. 3. Beratung der für die Ausschrei
bung in Betracht kommenden Handwerker, indem die
ermittelten Selbstkostenpreise zur NachprÜfung ihrer
Kalkulation den Iiandwerkern unentgeltlich zur Ver
fügung gesteHt werden. 4. Unterstützung der aus
schreibenden Behörden durch Vorschlag geeigneter
Sachverständigen und Zugänglichmac1lUng der fest
gestellten Selbstkostenpreise (nach Ermessen der Ver
dingungsämter), damit die Ausschreibungsstellen von
vornherein in die Lage versetzt werden, alle im Sinne
des Ministerialerlasses vom 4. September 1912 als ut!
angemessen zu betrachtenden Angebote auszuscheiden.
5. Die Bearbeitung und ständige Beobachtung sowie je
weilige Anpassung der von den Iiandwerkskammcrn
aufgestellten Preisverzeichnisse. 6. Die Anr gung und

Förderung; der Bildung von Lieferungsverbänden ge
mäß Ziffer X des Ministerialerlasses vom 4. September
1912.

Wettbewerb.
Rastenburg Opr. Zur Erlangung von Vorentwürfen

für den Neubau eines \Vohnhallses für den BÜrger
meister  chrejbt der Magistrat unter den in Ostpreußen
ansässigen und allen in Rastenburg geborenen alls
wärtigen Architekten einen \Vettbewerb mit frist bIs
zum L Mai d. J. aus. Es sind hierfür drei Preise aus:'"
gesetzt: Ein erster Preis von 300 Jt., ein zweiter Pl'eis
von 200 .il. und ein dritter Preis von 100 JI. Das Preis
gericht besteht aus dem ßürgermeister, dem VOlstand
des Kgl. Hochbauamts in Rastenburg und drcI Mit
gliedern der Schulbaudeputation. Die \Vetthewerbs
unterlagen sind gegen t:iIJ endung von 2,00 '/1. von dem
Magistrat erhältlich.

Recbtswesen.
sk. Der Fiskus im Konkurse des Bauunternehmers.

Den Verträgen zwisc1lCn dem Preußischen Eisenbahn
fiskus und Bauunternehmern werden die "Allgemeinen
Bedingungen für die Au.sführung von Staatsbauten" zu
grunde gelegt, Nach diesen ergibt sich die bemerkens
werte R.echtsfolge, daß der fiskus berechtigt ist, den
Werklohn an die von dem Unternehmer beschäftigten
Iiandwerker und Arbeiter zu zahlen, auch wenn der
Unternehmer in Konkurs gerät und jene ohne den fiskus
nur Konkursgläubigdr wären. Zu einer derartigen Auf
fassung der "Allgemeinen Bedingungen" bekennt sich
jedenfalls das l(eichsgericht und damit dürfte für lange
Zeit ein endgültiger Rechtsstandpunkt geschaffen sein.
Da snnach die Entscheidung von prinzipieller Be
deutung, erscheint eine ausführliche Wiedergabe des
Palles geboten: Der Preußiscne Eisenbahnfiskus hatte
dem Baugewerksmeistcr A. auf Grund der "Allgemeinen
Bedingungen" die Herstellung mehrerer Bauten auf dem
Bahnhofe X. Übertragen. Vor der Fertigstellung fiel A.
in Konkurs. Der Fiskus kündigte den Vertrag mit A.
für den Tag der Konkurseröffnung auf, zahlte aber die
dem A. zukommende VergÜtung nkht an den Konkurs
verwalter. Einen größeren Betrag verwendete Cr
vielmehr zur vollen Befriedigung der von A. in Arbeit
genommenen Handwerker und Arbeiter. Mit dem Rest
redll1ete er auf, da er durch die an der weite fertig
stellung der Bauten entsprechende Mehrkosten gehabt
habe. Der Konkursverwalter erhob Klage. Das Land
gericht und das Oberlandesgericht Naumbnrg ver
urteilten den. lagten fiskus. Auf dessen Revision
führte jedoch . 7. Zivilsenat des Reichsgerichts aus:
11 Nr. Z dei "Allgemeinen Bedingungen" enthült die
Bestimmung: "Sollte der Unternehmer diE ihm ans den
Verträgen mit scinen Handwerkern und Arbeitern ah
liegenden Verpflichtungen nicht oder nicht pünktlich
<::rfüllen, so bleibt der Verwaltung das Recht vorbe
halten, die von dem Unterm:hmer geschuldeten Beträge
für dessen Rechnung auS seinem Guthaben oder der ge
stellten Sicherheit unmittelbar an die Berechtigten zn
zahlen." Wenn der Staat als VermÖgenssubjekt in
privatrechtlichen Verkehr tritt Imd die baulichen An
iagen hersteHen läßt, hat er ein berechtigtes Interesse da
ran, d:lß die Personen, \velche zu dem Unternehmen durch
Matcria!1ieferlm eI1 oder Arbeitsleistungen beitragen,
dabei nicht der Gefahr von Vermögensverlusten al1S
geset7;t werden. Aus diesen in der körperschaftlichen



SteIJung und sozialen Bedeutung des Staates begründe- deshalb abgewiesen. (Urteil des Reichsgerichts vom
ten Interessen erklärt sich der RechtsvorhehaJt, der im 18. Oktober 1912. Aktenzeichen VII. 232/12. - Nach
erwähnten   11 Nr. 2 für die fiskalische Verwaltung gc- druck verboten.)

troffen ist. Der Vorbehalt ist für alle .fälle, in denen Tarif. und Streikbewegungen.die Zahlungen des dem fiskus gegenüberstehenden
Unternehmers an die von diesem bei dem betreffenden Die Differenzen im I\\alcr e"verbe. Vv'ie schon t1lli
Werke beschäftigten Tiandwerker und Arbeiter stockt, geteilt (Vgl. "Ostdeutsche Bau-Zeitung" Seite 138/1913),
und insbesondere auch für den t all des Konkurses des glaubte man in Arbeitgcherkreiscn ernsten Gnl11d
UnterneJm1ers gewollt und bestimmt. Nur so ließ sich zur Unzufriedenheit mit den zur Schlichtung der
der bestimmungsgemäße Zwcck, von den zu dem Unter- TarHwirren berufenen drei Unparteiischen zu habcn.
nehmen mitwirkenden Handwerkern und Arbeitern Vor kurzem hatte nun der Vorsitzcnde des Jiaupt
Schaden abzuwenden, erreichen. Erfüllte der Unter- verbandes der Arbeitgeber im MaierRewerbe.
nehmer seine vertraglichen Zahlungsverpflichtungen Kruse, z1JgJeich auch mH Malermeister und ReiciIs
" egenu " bel ' delI VOll I ' JllTI zllgeZogenel1 Tial ldwerke r n und tagsabgeordneten Irl eine Audienz hei dem Siaats" sekretär Delhrück wobei sie auch die Unstimmigkeiten
Arbeitern nicht piinktlich, so mußte cr sich gefallen mit den Unparteii chen z1lr Sprache brachten. In einer
lassen, daß diese Vertragsgegner auf Rechnung seines Konferenz, die Ministerialdirektor Dr. Caspar mit dem
Guthabens von dem Beklagten befriedigt wurden. Mit Vorstand des Hal1ptverbandes im Malergewerbe hatte,
dieser Befriedigung und in ihrer Höhe sollte sonach die wurde nun der Z'\vischenfall durch nachstehende tr
dem Beklagten obliegende ZahlungsPfHcht allch dem klärung erledigt: "Als den Unparteiischen allS einem
Unternehmer A. gegenüber als erfüllt gelten. So war süddeutschen Arbeitgeberblatt bclumnt geworden war,
\crmöge des   11 Nr. 2 A.'s Werklohnforderung selbst daß in Kreisen der Arbeitgeber die fassung des Schieds
von vornherein durch den dem Interesse des Beklagten spruches zum Malergewerbe wegeT! des Satzes über den
dienenden Vorbehalt eingeschränkt. Dabei scheidet die Arbeitsn.1chweis Mißfallen er]'e t hatte, beschlossen sie
Frage ganz aus, inwieweit die Handwerker als Konkurs- bei Gelegenheit einer Sitzung, die \Vegen des SchizLls
gläubiger auf BefriedigUJlg aus der Konkursmasse sprnchs zum Baugewerbe stattfand, ihrerseits eine Er
rechnen durften. Die Handwerker konnten und können läuterung des beanstandeten Satzes Zl1 publiziercn. Die
aus dem   11 Nr. 2 ein Reeht überhaupt nicht herleiten. bezüg1iche frkl irung wurde im Wortlaut festgcstclJt
Maßgebend ist alJein, inwieweit unbefriedigt gcbliebene, und VOll den drei Unparteiischen volIzogen. Im Inttress8
fällige forderungen der Handwerker an A. auf Grund der BcschIellnigung ,o.,ollte die crhlänjßg' nicht zuerst in
jener Vertragsbestil11IT1ung nachträglich vom Beklagten dem einige Tage später erscheinenden Organ der UJl
befriedigt worden sind. Solche Bcfriedi?ung ist wir - parteiischen (dcm "Eilligu]Jgsamt") erscheinen, sondern
sam zu Lasten des Guthabens des Gemel1lsch!11dners m .;;r vorher bereits an die politische Presse abgegeben
Höhe von 6430,56 ulr erfolgt. Dabei ist unerheblich, daß werden. Zu diesem Zwecke wu/'de nach der uau
der Beklagte in Gemäßheit des   27 der Allgemeinen Be- gewerblichen Sitzung die ErklÜrung an zwei Zcit!\lJgs
dinglll1gcn die Aufhebung des mit A. geschlossenen Ver- korrespondenzen [lbgeschickt. An welche Zeitungen die
trages mit Wirkung für den Zeitpunkt der Konkurs- Korrespondenzen dic Erklärung weitergegeben haben,
eröffnung erklärt hat. Hierdurch hat die Guthabcn  kann heute nicht festgestellt werden, es ist aber anzll
forderung A.'s, die nach Lösung des Vertrages noch nehmen, daß die Weitergabe an Zeitungen aller Parteien
übrig bUeb, eine VerändeJung ihrer Eigenschaftcn nicht erfolgt ist."   Auf eine Anfrage des Staatssekrehirs,
crfal1ren. Sie war vertragsgemäß zu erledigen und ist ob die Arbeitgeber 7.11 nenen Verhandlungen geneigt
in der vorbezeichneten Höhe durch Befriedigung von seien, wmde in zllstimmendem Sinne geantwortet l111d
Handwerkern erledigt worden. Die allgemeinen Ver- der anwesende M;:lgistratsrat von Sdwlz ersucht. die
tragsbedingnngen bieten auch der Ersatzforderung des Vorverhandlungen in die V/ege zu leiten.
Beklagten eine ausreichende Grundlage. Wegen der in Glatz. Ende voriger Woche fanden hier die ört
dem hier vorliegendcn Fall des   27 Nr. 2 der Bedin- lichen Tarifverhandlungen zwischen dem Arbeitgeber
gungen zu gewährenden Vergtitung sollen die Bestim- verband für (1c:ts Baugewerbe der Grafschaft Glatz !ll1d
mungen des   13 der Bedingungen sinngemäße Anwen- den freien, sowie der christlichen Gewerkschaften statt.
dung finden, lind aus dem   13 Nr. 1a und 3 sowie aus Die Arbeitnehmer forderten für das erste der drei Ver_
Nr. 4 des im 9 13 in bezug genommenen   9 der Bedin- tragsjahre eine LohnZLdage von 4 Pf. für die Stunde und
gungen ergibt sich, daß der Unternehmer im fall seines für die beiden weiteren Jahre je 2 Pi.; für Gtatz solI
Konkurses und des dadurch herbeigeführten Abbruchs fernerhin ein Lohnausgleich für die Herabsetzung der
seiner Werkleistung-en fiir die Mehrkosten, die aus der Arbeitsleit von toll:! auf 10 Stunden gewährt werden.
ferti steJlung des Werkes durch andere Unternehmer Die Arbeitgeber erklärten, angesichts der al!gemcinel1
enJ,rachsen, ersatzpflichtig sein soll. Demgegenüber fällt schlechten Geschäftslage diese forderungen der Ar
nicht ins Gewicht, daß der Beklagte selbst den Vertrag beiter ablehnen zu müssen, stelJten aber eine Lohnzu
mit dem Unternehmer A. aufgehoben hat. Denn die lage für das zweite und dritte Vertragsjahr in Aussicht.
wesentliche Ursache für den Abbruch der Tätigkeit des Die Verhandlungen mit den oben genannten Gewerl<
A. bildete der durcb dessen Verhältnisse herbeigefÜhrte schaften mußten info1gcdesscn als ergebnislos ah
:Eintritt des Konkurses. Die Ersatzforderung des Be- gebrochen werden.
klagten beruht im letzten Grunde auf dem Werkvertrage
und 'var daher schon zur Zeit der Konkurseröffnung für
den f'all. daR es zur Vollendung des Werkes durch
andere Unternehmer als den Gemeinschuldner kommen
wÜrde, begründet. Unter diesen Umständen darf sich
der Beklagte Hir die von ihm begehrte Aufrechnung auf
den   54 der Konkursordnung berufen, Die Klage wurde
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